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Formular zum Kreisschreiben AV Nr. 2011 / 01

Deklaration des Kantons bei einem Antrag zur Eröffnung eines Operates einer erstmaligen periodischen Nachführung (PNF) der Informationsebenen «Bodenbedeckung» (BB) und «Einzelobjekte» (EO)
Kanton:

XX

Gesamtfläche des Kantons:
XX ha

Operatsname:
XX

Operatsnummer in AMO:
XX

Beginn der Operatsarbeiten:
XX

Abgabe zur Anerkennung:
XX (max. 24 Monate nach Beginn)

	Flächenangaben für das vorliegende Operat
	Fläche in ha

	Die gesamte Fläche der PNF der Informationsebenen BB und EO beträgt
	XXXXX

	Minus Gebiete, die nicht in Standard AV93 oder PN vorhanden sind
	XXXXX

	Minus Gebiete in denen vor weniger als 4 Jahren eine Aktualisierung der Informationsebenen «Bodenbedeckung» und «Einzelobjekte» durchgeführt wurde.
	XXXXX

	Minus Seefläche in denen keine PNF-Arbeiten anfallen
	XXXXX

	Die für die PNF bundesbeitragsberechtigte Fläche beträgt somit1)
	XXXXX

	Die für die PNF bundesbeitragsberechtigte Fläche verteilt sich wie folgt auf 
	

	· die überbauten Gebiete und Bauzonen2)
	XXXXX

	· die Gebiete oberhalb der Waldgrenze3)
	XXXXX

	· die übrigen Gebiete im vorliegenden Operat
	XXXXX


1) Bundesbeiträge für eine erstmalige PNF können nur für Gebiete beantragt werden, die in Standard AV93 oder PN vor mehr als 4 Jahren aktualisiert wurden.

2) Bei den überbauten Gebieten und Bauzonen handelt es sich um Gebiete der «Zone I» gemäss Ziffer 1 Bst. a Anhang zur Finanzierungsverordnung über die amtliche Vermessung (FVAV, SR 211.432.27).
3) Bei den Gebieten oberhalb der Waldgrenze handelt es sich um Gebiete in denen es keinen Wald im Sinne von Art. 2 Abs. 1 des Waldgesetzes (SR 921.0) mehr gibt.

Die Ausführung des vorliegenden Operates erfolgt so, dass die Anerkennung spätestens 24 Monate nach Eröffnung des Operates erfolgen kann.

Der Kanton bestätigt die Richtigkeit aller in der vorliegenden Deklaration gemachten Angaben. Insbesondere wird bestätigt, dass alle Flächenangaben für das vorliegende Operat korrekt sind.

Datum: XX

XX [Zuständige kantonale Amtstelle]

Unterschrift des Kantonsgeometers / der Kantonsgeometerin
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